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JorstLiche WcrchricHten.

Bund.
Am Äer Fsmscdule. An der forstlichen Abteilung der Eidgen.

techn. Hochschule herrscht zurzeit lebhafter Verkehr. Nebst den 18 neu

eingetretenen regulären Studierenden aus der Schweiz haben sich mit
Beginn des Wintersemesters 1916/1917 noch 11 Internierte aus Deutsch
land als Hörer angemeldet. Es sind zum kleinen Teile wissenschaftlich

ausgebildete Forsttechniker oder Studierende, die durch den Kriegsruf
ans ihrer Laufbahn gerissen und dann als Gefangene in fremde, fried
liche Lande geworfen wurden; zum größern Teil sind es Forstmänner,
die an forstlichen Lehranstalten Deutschlands als Oberjäger, Hilfsfvrster usf.

ausgebildet wurden. Sämtliche nehmen nun mit regem Eifer an den

gewählten Vorlesungen teil.
Auch andere Erscheinungen erinnern uns an abnormale Zeiten.

Wegen Umbau am Hauptgebäude ist Herr Prof. Zwicki, gleichzeitig mit
den Studierenden der Forstschule, auch mit seinen Studierenden an der

Jngenieurabteilung (Vermessungsingenieure und Knltnringcnienre) in
unser Forst- und Landwirtschaftsgebände eingezogen. Auch Herr Prof.
Becker hat mit seinen Studierenden einen Zeichnungssaal im gleichen Ge-
bände bezogen. Herr Prof. Rudio (höhere Mathematik) hat seine Vor-
lesungen und Übungen ebenfalls hierher verlegt. Mit Abschluß der Um-
oder Neubauten am Hauptgebäude wird dann wohl auch hier wieder
etwas Luft geschaffen. Inzwischen trösten wir uns mit dem Text des

alten Volksliedes: „Was stoht den alte Manne wohl a? Geduld —
Geduld " -id-

?âpiesftol2vêl50lgung. Wir verzichten auf die Wiedergabe des

überall bekannt gewordenen Bundesratsbcschlusses betreffend die Versor-

gung der Papier- und Papierstoff-Fabriken mit Papierholz, vom 17. Oktober

1916, und der einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Schweizer.
Departements des Innern vom 18. Oktober 1916.

Ergänzend ist mitzuteilen, daß der Zwischenhandel im Rahmen der

obengenannten Erlasse nunmehr gestattet ist, jedoch haben auch die

Zwischenhändler wie die direkten Lieferanten ihre Lieferungen bei den

kantonalen Zentralstellen, also bei den Oberforstämtern, anzumelden.
Aller Voraussicht nach kann auf eine zwangsweise Kontingentierung

dieser Lieferungen auf die Kantone verzichtet werden.

Kcftut? Äer Nu55väume. Durch Schlnßnahme vom 24. Oktober 1916
hat der Bundesrat ein grundsätzliches Verbot des Schlagen s von
Nußbäumen erlassen. Ausnahmen zugunsten der Bedürfnisse der

Landesverteidigung unterliegen der Bewilligung des Departements des

Innern. Ausnahmen mit Rücksicht ans das heimische Gewerbe, auf Er
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stellnng von Bauten, Straßen usw. können von den kantonalen Regie-

rungen bewilligt werden. Über die zur Förderung des Wiederan-
baues von Nuß bau inen herausgegebene Schrift von Dr. Fankhauser
haben wir in letzter Nummer eingehend berichtet. Aus dem vom Bundes-
rat dem Departement des Innern zur Förderung des Wiederanbaues

eröffneten Kredit werden Saatnüsse angekauft und junge Nnßbäume er-

zogen zu billiger Abgabe an Forstverwaltuugen, Landwirte und Gärtner.
Weitere Maßnahmen stehen noch bevor.

Kantone.

Zürich. Mit dem Wirtschaftsjahr 1916/1917 sind im Kanton Zürich
die gesonderten Forstrechnuugen für die Gemeindewaldbetriebe zur
Einführung gelangt, eine Folge der Motion Meyer-Rusca, welche als
Endziel die Einführung von Forstreservekassen bezweckt. Leider mußte
mau sich darauf beschränken, die neue Rechnungsstellung nur für die

Gemeinden obligatorisch zu erklären. Von den Korporationen ist zu
hoffen, daß sie die Vorteile der Forstrechungen im eigenen Interesse er-
kennen und sich ebenfalls nach und nach zunutze machen werden. Die Forst-
rechnung umfaßt das Wirtschaftsjahr vom 1. September bis 31. August und
bildet ein Beleg zur Gemeinderechnung, welche mit dem Kalenderjahr ab-

schließt. Neben der eigentlichen Geldrechnung über die Einnahmen und Aus-
gaben wird auch Buch geführt über die gegen Naturalbezüge geleisteten Ar-
beiten, sowie über das in uatura abgegebene oder verwendete Material,
so daß zur Berechnung des forstlichen Reinertrages alle Elemente erfaßt
werden. Die Rechnung ist so aufgebant, daß die Tabellen der Schweizer.
Forststatistik ohne weiteres ausgefüllt werden können. Die nächste Nummer
wird aus berufener Feder eine eingehendere Würdigung der zürcherischen

Forstrechnungen bringen.

— Naturschutz. Durch Verfügnug der Baudirektion vom 26. Au-
gust 1916 ist der Katzensee als Schutzobjekt im Sinne der Hei-
matschutzverordnung vom 9. Mai 1912 erklärt worden. Es dürfen in
seiner Umgebung keine Veränderungen vorgenommen werden, ohne daß

vorher die Bewilligung der zuständigen Behörde eingeholt worden ist.

Die Baudirektion hat nun verfügt, daß beabsichtigte Holzschläge daselbst

welche zufolge des Forstgesetzes ohnehin dem Gemeinderat zuhanden der

Anstößer angezeigt werden müssen, nun auch der kantonalen Heimatschutz-
kommission zur Begutachtung mitzuteilen find. Ein Teil dortigen Geländes,
sowie die angrenzende Staatswaldung sind mit der notariell gefertigten
Dienstbarkeit belastet worden, daß der Wald als solcher jederzeit zu
erhalten sei und daß keinerlei Veränderungen, abgesehen von forstwirt-
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schaftlichen Maßnahmen, vorgenommen werden dürfen ohne vorherige
Prüfung durch die kantonale Heimatschutzkommission.

gèlN, S ch utz w al d au ss ch ei d ung. Durch Dekret des Großen
Rates vom 18. September 1916 ist die Schutzwaldgrenze im Amt Konol-
fingen weiter nach Westen verlegt und dadurch der Enggisthubel und die

Höhe des Hürnberges, mit einer Waldfläche von 839 Im, dem Schutz-
waldareal einverleibt worden. — Veranlaßt durch rücksichtslose AbHolzungen,
die in den letzten Jahren in den dortigen Privatwaldungen stattgefunden
haben, hat der Regierungsrat mit Schlußnahme vom 8. Oktober 1916
die nördliche Hälfte des Belpberges, in den Gemeinden Belp und Belp-
berg gelegen, ebenfalls den Schutzwaldungen zugeteilt, wodurch solche

eine weitere Vermehrung um 310 Im erfahren haben.

ÄSSÄt. Schutzwaldausscheidung. Das Schweizerische De-

parlement des Innern hat unterm 23. November d. I. einer vom Land'
wirtschaftsdcpartement des Kantons Waadt beschlossenen Ausdehnung des

Schutzwaldgebietes in den Bezirken Cossonay, Orbe, Pverdon und Grand-
sou die Genehmigung erteilt.

ÄälliS. Zum F o r st i u s pckto r des II. F v r st k re is es, VisP,
mit Dienstautritt auf 1. Oktober wurde ernannt Herr Paul Gregori
von Bergün (Graubünden), der diese Stelle bereits einmal in den

Jahren 1887/88 bekleidete.

Die durch Demission des bisherigen Inhabers freigewordene Stelle
eines Adjunkten des Kantonsforstinspektors soll vorläufig
nicht wieder besetzt werden.

^
Wotizen.

Holzeinfuhr Italiens aus der Schweiz.
Die italienische Forstrevue „L'Alpe" bringt in ihrer Januar-Nummer

1916 unter dem Titel: „Der schweizerische Markt" einen Artikel betreffend
den Nutzholzbezug aus der Schweiz. Er legt unter anderm dar, wie in-
folge der großen Schwierigkeiten für Italien, sich gegenwärtig von den

gewöhnlichen Bezugsquellen das nötige Nutzholz zu verschaffen, man dort
(speziell für Nadelholz) je länger je mehr auf die Schweiz angewiesen sei.

Laut einer Zollstatistik betrug die Einfuhr gesägten Holzes im Januar
1915 aus der Schweiz nur 300 Tonnen oder 1 "/o der Totaleinfuhr von
31,000 Tonnen, sie stieg bis April auf 8800 Tonnen — 36 "/o von total
21,500 Tonnen, sank dann bis August auf 500 Tonnen (--^ 5.2 °/o von
total 9500 Tonnen) und stieg neuerdings, um im Dezember das bedeu-

tende Quatttm von 10,000 Tonnen, oder 13.5 " o von 23,000 Tonnen
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